Sténderat « Sommersession 2022 « Sechste Sitzung « 08.06.22 « 08h15 + 19.3373

I._ﬁ_i AMTLICHES BULLETIN — BULLETIN OFFICIEL
I:'|_|—| Conseil des Etats « Session d’été 2022 - Sixiéme séance « 08.06.22 « 08h15 + 19.3373

Motion Kiener Nellen Margret.
EO-Entschadigungen.
Militardienst und Mutterschaft
gleich entschadigen

Motion Kiener Nellen Margret.
Allocations pour perte de gain.
Mettre le service militaire

et la maternité sur un pied d'égalité

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 10.03.21
STANDERAT/CONSEIL DES ETATS 08.06.22

Motion Marti Min Li.
Betriebszulage

bei Mutterschaftsentschadigung
von Selbststéandigerwerbenden

Motion Marti Min Li.
Allocation de maternité
pour les indépendantes.
Allocation d'exploitation

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 20.12.19
STANDERAT/CONSEIL DES ETATS 08.06.22

19.3373

Antrag der Mehrheit
Annahme der Motion

Antrag der Minderheit
(Germann, Dittli, Hegglin Peter, Kuprecht, Miller Damian)
Ablehnung der Motion

Proposition de la majorité
Adopter la motion

(% 05.08.2022 1/6


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57281
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=52223
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57281
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=48245
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57281

I._ﬁ_i AMTLICHES BULLETIN - BULLETIN OFFICIEL

Sténderat « Sommersession 2022 « Sechste Sitzung « 08.06.22 « 08h15 + 19.3373
I:'|_|—| Conseil des Etats « Session d’été 2022 » Sixieme séance « 08.06.22 « 08h15 » 19.3373

Proposition de la minorité
(Germann, Dittli, Hegglin Peter, Kuprecht, Miller Damian)
Rejeter la motion

19.4110

Antrag der Kommission
Annahme der Motion

Proposition de la commission
Adopter la motion

Prasident (Hefti Thomas, Prasident): Sie haben zwei schriftliche Berichte der Kommission erhalten. Der Bun-
desrat beantragt die Ablehnung der Motion 19.3373 und die Annahme der Motion 19.4110.

Haberli-Koller Brigitte (M-E, TG), fir die Kommission: Ich beginne mit der ersten Motion, der Motion 19.3373.
Die Kommission flr soziale Sicherheit und Gesundheit unseres Rates hat an ihrer Sitzung vom 28. Méarz dieses
Jahres die von Nationalratin Kiener Nellen am 22. Méarz 2019 eingereichte, von Nationalratin Seiler Graf Uber-
nommene und vom Nationalrat am 10. Marz 2021 angenommene Motion vorberaten. Die Motion beauftragt
den Bundesrat, dem Parlament eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten, welche die rechtliche und wirtschaftli-
che Schlechterstellung der Mitter gegenliber den Dienstleistenden beim Erwerbsersatzgesetz (EOG) aufhebt.
Die Mehrheit unserer Kommission beantragt — der Entscheid fiel mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung —, die
Motion anzunehmen.

Der Bundesrat wird mit dieser Motion beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten, wel-
che eben diese rechtliche und wirtschaftliche Schlechterstellung der Matter gegenliber den Dienstleistenden
aufhebt, und zwar insbesondere die Schlechterstellung der Mitter beim Héchstbetrag der Entschadigung pro
Tag. Bei der Ungleichheit im Erwerbsersatzgesetz geht es konkret um folgende Bestimmungen:

1. Artikel 16a, "Hochstbetrag der Gesamtentschadigung": "Der Héchstbetrag der Gesamtentschadigung flir
Dienstleistende betragt 245 Franken im Tag."

AB 2022 S 436 / BO 2022 E 436

2. Artikel 16f, "Héchstbetrag": "Die Mutterschaftsentschadigung betragt hdchstens 196 Franken im Tag."

Das ist ein Unterschied von Uber 20 Prozent zulasten der Mitter. Deren Hbéchstbetrag von 196 Franken pro
Tag ist daher — und das will diese Motion — auf diese 245 Franken pro Tag anzuheben.

"Mann und Frau sind gleichberechtigt”, das wissen wir alle; Artikel 8 Absatz 3 der Bundesverfassung hélt dies
fest. Weiter halt dieser Artikel fest: "Das Gesetz sorgt fir ihre rechtliche und tatsachliche Gleichstellung, vor
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn fir gleichwertige
Arbeit." Die fUr Dienstleistende vorgesehenen Nebenleistungen wie Kinderzulagen sowie bei Bedarf Betreu-
ungskostenzulagen und Betriebskosten flir Selbststdndigerwerbende sind ebenfalls fir Mitter vorzusehen;
dies ist eine weitere Forderung dieser Motion.

Der Nationalrat hat diese Motion behandelt und sie am 10. Marz 2021 klar angenommen, mit 132 zu 52 Stim-
men bei 7 Enthaltungen.

Unsere Kommission hat diese Motion ebenfalls eingehend beraten. Zuerst ist einzurdumen, und das aner-
kennt auch die Mehrheit der Kommission, dass die Differenz zwischen der Mutterschaftsentschadigung und
der Entschadigung fir Dienstleistende das Ergebnis eines historischen Kompromisses ist. Diese Ungleich-
behandlung ist jedoch nicht mehr zeitgemass. Es ist daher nicht mehr gerechtfertigt, dass Mutter nicht die
gleichen Leistungen wie Dienstleistende erhalten, namlich die Kinderzulage, die Kinderbetreuungszulage und
bei Selbststédndigerwerbenden auch die Betriebszulage.

Die Kommissionsminderheit wiederum, die sich sicher selbst auch noch melden wird, héalt die Kinderbetreu-
ungszulage fur nicht notwendig, da sich eine Mutter wahrend des Mutterschaftsurlaubs um ihre anderen Kinder
kimmern kdnne. Zudem weist sie darauf hin, dass die Mutterschaft, anders als der Militardienst, nicht obligato-
risch sei, sondern eine persénliche Entscheidung. Es sei daher nicht gerechtfertigt, die Erwerbsersatzordnung
mit weiteren 260 Millionen Franken zu belasten, die diese Massnahme jahrlich kosten kénnte.
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Das ist s0, das ist ein Preisschild, das es zu beachten gilt, das anerkennt auch die Mehrheit der Kommission.
Doch muss uns die Bereinigung dieser Ungleichheit im Erwerbsersatzgesetz diesen Betrag wert sein.

Wie gesagt, die Mehrheit der Kommission bittet Sie um Annahme der Motion. Der Bundesrat fihrt vor allem
auch Kostengriinde in seiner Argumentation an. Unsere Mehrheit ist jedoch der Ansicht, dass die Kosten
vertretbar sind.

Ich bitte Sie deshalb im Namen der Mehrheit, diese Motion anzunehmen.

Bei der zweiten Motion — wir mdchten sie ja zusammen mit der vorherigen behandeln — ist es etwas kurzer,
auch einfacher. Auch diese Motion haben wir in der SGK des Sténderates vorberaten. Sie beauftragt den Bun-
desrat, das Bundesgesetz Uber den Erwerbsersatz (EOG) so anzupassen bzw. die gesetzlichen Grundlagen
daflir zu schaffen, dass Selbststandigerwerbende bei Mutterschaft denselben Anspruch auf Betriebszulagen
haben wie Dienstleistende. Die Kommission beantragt unserem Rat ohne Gegenantrag, diese Motion anzu-
nehmen.

Weshalb? Das EOG regelt die Entschadigungen fir Militardienstleistende und fir die Mutterschaft. Dabei ist
far Selbststédndigerwerbende bei Leistung der Wehrpflicht eine Betriebszulage vorgesehen, mit der die Kosten,
die fir den laufenden Betrieb anfallen, wenn die Person Dienst leistet, zu einem Teil entschadigt werden. Bei
der Mutterschaftsversicherung ist dies nicht vorgesehen. Das EOG verfolgt das Ziel eines angemessenen Loh-
nersatzes bei Militérpflichtleistung und Mutterschaft. Es ist nicht einzusehen, warum diese Gleichbehandlung
nicht auch fir Selbststédndigerwerbende bei Mutterschaft gelten soll. Selbststandigerwerbende haben im Fall
von Mutterschaft laufende Betriebskosten, die eben auch wahrend des Urlaubs anfallen.

Auch der Bundesrat ist einverstanden mit dieser Motion und beantragt die Annahme. Wie gesagt, diese Motion
wurde am 20. Dezember 2019 auch im Nationalrat ohne Gegenantrag angenommen.

Die SGK-S bedauert, dass Selbststadndigerwerbende bei Mutterschaft nicht Anspruch auf eine Zulage haben,
mit der sie einen Teil der laufenden Betriebskosten wahrend ihrer Abwesenheit decken kénnen. Die Diffe-
renz zwischen der Mutterschaftsentschadigung und der Entschadigung fir Dienstleistende ist auch hier das
Ergebnis eines historischen Kompromisses. Aber wie bereits bei der vorherigen Motion ausgefihrt, ist diese
Ungleichbehandlung nicht mehr angebracht. Mit der Annahme dieser Motion bekréftigt unsere Kommission
den Auftrag, den sie auch bereits mit der Motion 19.4270, "Betriebszulage bei Mutterschaftsentschadigung
von Selbststédndigerwerbenden”, erteilt hat.

Ich bitte Sie, diese Motion zu unterstiitzen und anzunehmen.

Germann Hannes (V, SH): Was will die Motion Kiener Nellen 19.3373, "EO-Entsch&digungen. Militardienst und
Mutterschaft gleich entschadigen"? Die Motion verlangt, dass die rechtliche und wirtschaftliche Schlechterstel-
lung der Mutter gegeniber Militardienstleistenden bei der Erwerbsersatzordnung aufgehoben wird. Insbeson-
dere wird eine Schlechterstellung beim Hdéchstbetrag pro Tag moniert. Dieser Héchstbetrag belaufe sich flr
Dienstleistende auf 245 Franken pro Tag, wahrend Mutter nur 196 Franken pro Tag erhielten.

Allerdings werden hier Apfel mit Birnen verglichen. Fiir die Grundentschadigung gelten namlich exakt die glei-
chen Regeln und Prinzipien. In beiden Féllen entspricht die Entschadigung 80 Prozent des erzielten Einkom-
mens. Das ergibt die erwahnten maximal 196 Franken pro Tag. Militardienstleistende erhalten unter Umstéan-
den zusétzliche Entschadigungen. Es werden drei Typen aufgezahlt: erstens Kinderzulagen, zweitens Betreu-
ungskostenzulagen oder drittens Betriebszulagen. Falls ein Anspruch auf solche Entschadigungen besteht,
kann das Maximum bis zu 245 Franken pro Tag betragen.

Man kann die beiden Gruppen, die einander gegeniibergestellt werden, namlich Dienstleistende und Miit-
ter, nun wirklich nicht so direkt vergleichen. Auch Mutter kénnen Dienst leisten, aber das steht hier nicht zur
Debatte, mindestens nicht vordergriindig. Es steht aber fest, dass der Militérdienst nicht freiwillig erfolgt. Er
ist eine Pflicht, die wir gegenlber dem Staat zu erbringen haben, in der Regel an einem Dienstort, der weit
vom Wohnort entfernt ist. Dort kann auch entsprechend die Kinderbetreuung nicht erfolgen; das liegt auf der
Hand und leuchtet uns eigentlich allen ein. Kinder zu kriegen ist hingegen ein freiwilliger Entscheid zweier
Individuen. Beides ist aber wichtig, und beides ist auch staatstragend, ja staatserhaltend, wiirde ich sagen. Im
Unterschied zum Dienst in der Armee ist die Kinderbetreuung im Mutterschutz zumindest teilweise mdglich.
Daheristder Unterschied bei den Entschadigungen eben schon gerechtfertigt. Das ist doch keine Diskriminie-
rung, denn eine Frau, die Dienst leistet, profitiert auch von héheren Tagessatzen.

Mit der Annahme der zweiten zur Debatte stehenden Motion (19.4110) wird der Anspruch auf Betriebszulagen
fir Selbststandigerwerbende im Falle der Mutterschaft ein weiteres Mal geférdert. Damit kann die Licke in
der Gleichstellung geschlossen werden. Wir empfehlen diese Motion aus dem Nationalrat mit dem Titel "Be-
triebszulage bei Mutterschaftsentschadigung von Selbststandigerwerbenden”, wie die Kommissionssprecherin
bereits erwahnt hat, ohne Gegenstimme zur Annahme.
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Fir all jene, deren Gedachtnis nicht mehr ganz so gut funktioniert, sei allerdings in Erinnerung gerufen: Wir
haben in der Wintersession bereits eine Motion mit der Geschaftsnummer 19.4270 unserer ehemaligen Stén-
deratskollegin Maury Pasquier angenommen. Diese Motion ist im Jahr 2020 auch im Nationalrat angenommen
worden und hat genau den gleichen Wortlaut. So gesehen kénnte man die zweite Motion eigentlich ablehnen.
Das wollten wir aber nicht, weil wir kein falsches Zeichen setzen wollten. Hingegen hat uns die Verwaltung
versichert, dass man beziglich dieser Motion bereits in der Phase der Umsetzung sei. Damit, mit diesem Ele-
ment, ist es dann eben auch fir die Frauen absolut méglich, dank der Betriebszulagen auf den Maximalbetrag
von 245 Franken pro Tag zu kommen.
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Jetzt noch ein anderer Aspekt dieses Vorstosses, der ein bisschen zu kurz gekommen ist: Die Erwerbsersatz-
ordnung bzw. die EO-Kasse ist ja ein Hilfswerk respektive eine soziale Institution, die sehr entscheidend ist.
Wir mussten uns natirlich auch tber die Kosten unterhalten. Die zweite Motion, jene, die alle annehmen wol-
len, also die Motion 19.4110 — die Motion Maury Pasquier 19.4270 mit der gleichen Zielsetzung haben wir ja
bereits friher angenommen —, fihrt zu Zusatzkosten von 12 bis 13 Millionen Franken pro Jahr. Diese Kosten
sind gut abschatzbar. Sie liegen auch problemlos drin.

Bei der Motion 19.3373, welche die Minderheit zur Ablehnung empfiehlt, ist die Schatzung der Kosten aller-
dings etwas schwieriger. Weil die Motion nicht nur eine Betriebszulage fur Selbststandigerwerbende, sondern
zuséatzliche Elemente vorsieht, geht die Verwaltung von Mehrkosten in der Gréssenordnung von 260 Millio-
nen Franken pro Jahr aus. Das wiegt doch schwer. Es misste zu einer Erh6hung des Beitragssatzes um
mindestens 0,06 Prozent kommen, um alleine diese Mehrkosten zu bewaltigen. Dazu kommt, dass wir in der
Zwischenzeit noch andere Leistungen ausgebaut haben. Es sei hier nur auf den Vaterschaftsurlaub, die Ver-
langerung des Mutterschaftsurlaubs bei langeren Spitalaufenthalten, die Verbesserung der Angehdrigenbe-
treuung und die Adoptionsentschadigungen verwiesen. Das lasst uns erahnen, in welche Gréssenordnungen
wir kommen kdnnten. Gemass Verwaltung liegt die EO-Rechnung 2021 noch nicht vor.

Aber es kommt noch ein weiteres Element hinzu: Am 23. Februar 2022 hat der Bundesrat den zweiten Teil des
Berichtes zur personellen Alimentierung von Armee und Zivildienst verabschiedet. Dort geht es um die Wei-
terentwicklung des Dienstpflichtsystems. Es stehen zwei verschiedene Varianten zur Debatte: einerseits die
Sicherheitspflicht, die in der EO zu Mehrkosten von 133 Millionen Franken pro Jahr fihren wirde, andererseits
die bedarfsorientierte Dienstpflicht, die zu Mehrkosten von 89 Millionen Franken fihren wirde. Also auch das
wirde dann die EO-Rechnung in der Zukunft noch zusétzlich belasten.

Allein aufgrund dieser Kostenfolgen bitten wir Sie, die erste der beiden Motionen abzulehnen. Sie wére ein
Fass ohne Boden und wiirde die EO unnétig in Schraglage bringen.

Kuprecht Alex (V, SZ): Ich habe eigentlich gedacht, Herr Germann spreche nur zur ersten Motion, fiir die
Minderheit. Ich erlaube mir aber trotzdem, jetzt in Bezug auf die Kosten eine Gesamtbetrachtung zu machen.
Samtliche vorliegenden Vorstdsse gehen zulasten der Erwerbsersatzordnung. Wir haben dort jetzt die Defizit-
grenze langsam erreicht. Mit der entsprechenden Erhéhung des Beitragssatzes von 0,45 auf 0,5 Prozent sind
wir jetzt am Ende der Fahnenstange angelangt. Wir miissten also zuerst das Gesetz &ndern, wenn wir weitere
Leistungen generieren mdchten.

Nun haben wir im Jahre 2020 drei verschiedene Geschéfte in diesem und im anderen Saal verabschiedet,
die Kosten zulasten der Erwerbsersatzordnung verursachen: den Vaterschaftsurlaub mit Inkraftsetzung per
1. Januar 2021 und Kostenfolgen von 230 Millionen Franken; den Betreuungsurlaub fur Eltern von Kindern
mit schweren gesundheitlichen Beeintrachtigungen mit Inkraftsetzung per 1. Juli 2021 und einer Kostenfolge
von 74 Millionen Franken; die Adoptionsentschadigungen per 1. Oktober 2021, allerdings mit relativ tiefen
Kostenfolgen von 100000 Franken. Wir haben also im Jahr 2020 Leistungen in der H6he von 304 Millionen
Franken an zusatzlichen, wiederkehrenden Kosten zulasten der Erwerbsersatzordnung beschlossen.

Jetzt liegen drei Motionen vor uns: die Motion Kiener Nellen mit einer Kostenfolge von 260 Millionen Franken,
die Motion Marti Min Li, bei der man die H6he der Kosten noch nicht genau kennt, und die Motion Baume-
Schneider 21.3283, "Mutterschutz vor der Niederkunft", die nachher noch behandelt wird und Kosten von
200 Millionen Franken verursacht. Wenn wir diese drei zuséatzlichen Motionen annehmen, werden wir Kosten
von knapp 750 Millionen Franken zulasten der Erwerbsersatzordnung bewilligt haben — 1 Milliarde Franken
bewilligt!

Ich habe es bereits gesagt: Wir haben die entsprechenden Beitragssatze auf 0,5 Prozent erhdht; mehr ist
nicht mehr méglich, es sei denn, wir &nderten das Gesetz. Wir laufen in der Erwerbsersatzordnung (EO) in
eine vollige Defizitwirtschaft hinein, ja, in eine vollige Defizitwirtschaft. Das heisst, ohne eine entsprechende
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Wiedererh6hung des Beitragssatzes ist das Kapital von rund 1,4 Milliarden Franken sehr schnell aufgebraucht
— so0 kann das in diesem Sozialversicherungszweig nicht mehr weitergehen.

Wir missen auch aufhéren, immer nur die EO isoliert zu betrachten. Die Gesamtsumme der nur in diesem
Bereich erhdhten Leistungen macht 1 Milliarde Franken aus. Es gibt aber noch die IV. Wir haben dort noch —
der Herr Bundesrat weiss das — 10,5 Milliarden Franken Darlehensschulden gegenlber der AHV. Eine Ruck-
zahlung ist kaum mdoglich. Wir missen uns Uberlegen, wie das Kapital jetzt wieder dorthin geht, wo es her-
gekommen ist. Wir sind in der Beratung der AHV-Revision; auch dort wird es entsprechende Veranderungen
geben. Die Teuerung wird sich wahrscheinlich ebenfalls in der Betriebsrechnung der AHV des néchsten Jahres
niederschlagen.

Wir erh6hen die Leistungen in sdmtlichen Sozialversicherungen immer wieder, weil wir eben nur die partielle
Sicht haben, nur gerade diesen kleinen Teil sehen und keine Gesamtsicht mehr haben und weil wir nicht mehr
beurteilen, was wir eigentlich in diesem Bereich leisten. So kann es nicht mehr weitergehen.

Wir missen versuchen, dieses Uberproportionale Wachstum bei den Sozialversicherungen endlich in den Griff
zu bekommen, und das wird nicht gehen, ohne dass wir uns in einem gewissen Verzicht iben missen. Das
geht so einfach nicht. Es ist vieles "nice to have". Aber schlussendlich muss das irgendjemand bezahlen, und
das geht Uber Lohnabzlige. Aber wir wissen ganz genau, dass die im Arbeitsprozess aktive Bevélkerung immer
kleiner und die Rentnerbevoélkerung immer grésser wird. Das heisst, der Teil derjenigen, die das mit Lohnabzu-
gen finanzieren missen, wird immer kleiner. Und es werden Schulden gemacht zulasten der nachkommenden
Generation, z. B. dieser jungen Damen und Herren dort oben auf der Tribline — das geht einfach nicht.

Ich méchte Sie bitten, auch in Zukunft vermehrt Zuriickhaltung zu tben, beim ersten Geschéft entsprechend
die Minderheit zu unterstiitzen und ansonsten dem Bundesrat zu folgen. Beim dritten Geschéft, das noch
kommen wird, méchte ich Sie bitten, die Kommissionsmehrheit zu unterstitzen.

So kann und darf es nicht mehr weitergehen!

Graf Maya (G, BL): Ich wollte mich zu diesem Geschéft nicht melden, weil es eigentlich eine Selbstverstand-
lichkeit ist, dass wir Dienstleistende und Mutter in der Erwerbsersatzordnung gleichbehandeln und ihnen die
gleiche Entschadigung auszahlen. Nach dem flammenden Votum von Kollege Kuprecht musste ich mich mel-
den.

Vielleicht argern Sie sich, aber ich muss es sagen: Wir haben hier die Debatte tiber die Armeebotschaft gefliihrt.
Sie erinnern sich, Sie haben 2 Milliarden Franken mehr gesprochen. Dort haben wir die Folgekosten infrage
gestellt. Was ist jetzt bei diesem ersten darauf folgenden Geschaft? Sie stehen hin und sagen, es sei "nice to
have", dass Mutter, die arbeiten — um sie geht es dann im zweiten Geschaft —, und unsere Familien gestarkt
werden, dass man dafiir sorgt, dass eben auch wieder Kinder da sind, die ausgebildet werden und die flr
unsere Wirtschaft arbeiten und dann fiir unsere Sozialwerke Geld generieren. Geschatzte Damen und Herren,
das ist nicht "nice to have". Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Was wir zumindest tun kénnen,
ist, hier fiir eine Gleichwertigkeit zu sorgen bzw. gleiche Voraussetzungen zu schaffen, wenigstens jetzt in
diesem Bereich, bei der EO. Ich méchte Sie schon bitten, die Motion des Nationalrates "EO-Entschadigungen.
Militardienst und Mutterschaft gleich entschadigen" anzunehmen.

Bei der zweiten Motion haben wir ja keine Differenz. Es gibt sehr viele Mitter, die selbststandigerwerbend sind.
Sie mochten selbstverstandlich selbststédndig bleiben. Sie haben wahrend ihrer Mutterschaft Betriebskosten zu
bezahlen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ihnen erméglichen, dass sie

AB 2022 S 438 / BO 2022 E 438

nachher wieder arbeiten und zu unserer Wirtschaft beitragen. Bitte nehmen Sie das genau gleich ernst, wie
ich auch Ihre Bedirfnisse ernst nehme.

Noser Ruedi (RL, ZH): Ich méchte es kurz machen. Aber das Votum von Frau Maya Graf hat mich jetzt auch
etwas herausgefordert.

Wir mussen uns bewusst sein, dass die Matter im Normalfall — es ist, glaube ich, bei der Uberwiegenden
Mehrheit der Mitter so — 80 Prozent ihres Lohns kriegen, und das bezahlt der Arbeitgeber. Das heisst, was Sie
hier beschliessen, ist eine Subvention von mir als Arbeitgeber, nicht der Mitter. Nichts anderes beschliessen
Sie. Meines Wissens hat die Wirtschaft diese Subvention nicht nachgefragt — sie hat sie nicht nachgefragt.
Jetzt geht es noch um die Selbststandigerwerbenden, also die Ein-Mann- oder Eine-Frau-Firmen. Da bin ich
bei lhnen. Aber wissen Sie, welchen Bedarf die Eine-Frau-Firma hat? — Dass sie arbeiten darf. Ich kenne nur
diese Fragestellung. Wir haben einen Bundesgerichtsentscheid betreffend eine Kollegin aus dem Nationalrat,
die wahrend dem Mutterschaftsurlaub unbedingt in der Session arbeiten wollte. Ich kenne ganz viele Leute,
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die sagen: Ich will wahrend dem Mutterschaftsurlaub arbeiten. Ich kenne ganz viele Leute, die wéhrend dem
Mutterschaftsurlaub auch arbeiten. Wenn ich so schaue, was in meiner Gemeinde, in meiner Umgebung ab-
lauft, dann sehe ich, dass diese Dienstleistungspersonen, die hier ihre Dienstleistungen erbringen, ihre Kunden
nicht verlieren wollen. Sie gehen so schnell wie mdglich wieder arbeiten, sobald sie es gesundheitlich kénnen,
und haben zum Teil eher den Mann zuhause oder versuchen, sich anders zu organisieren. Aber sie machen
nicht sechs Monate Mutterschaftsurlaub. Wenn Sie als Ein-Mann- oder Eine-Frau-Unternehmen sechs Monate
Mutterschaftsurlaub machen, dann haben Sie keine Kunden mehr. Da haben Sie kein Problem mit der EO.
Darum wurde mich die Frage interessieren, ob sich die Kommission fUr soziale Sicherheit und Gesundheit
wirklich Uberlegt hat, ob sie hier ein Bedlrfnis abdeckt oder ob sie nicht vielmehr einfach irgendein ideologi-
sches Grundmuster verfolgt. Ich sehe den Bedarf im Moment nicht. Wenn ich in die Kasse schaue — und da
haben Sie durchaus auch bei den Militirausgaben den einen oder anderen Punkt, Uber den wir auch noch
einmal diskutieren miissen —, dann sehe ich nicht, dass wir das Geld fiir das Anliegen haben.

Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstutzen.

Berset Alain, conseiller fédéral: Il y a en fait deux motions qui sont différentes. Il y a une motion pour laquelle
je crois qu'il n'y a pas de divergence. Le Conseil fédéral vous propose de I'accepter, votre commission propose
également a I'unanimité de I'accepter. Je crois que les choses peuvent étre assez rapides. |l s'agit de la motion
19.4110. En réalité, depuis son dép6t, mais sur la base de la motion Maury Pasquier 19.4270, nous avons
déja été chargés d'introduire une allocation d'exploitation pour les méres indépendantes. Cette motion Marti
Min Li est donc déja en cours de réalisation.

L'autre motion a des conséquences qui sont beaucoup plus importantes. Elle va beaucoup plus loin. Je ne
veux pas entrer dans trop de détails maintenant, cela a été fait dans votre débat, mais nous estimons que les
conséquences financieres, qui sont relativement mesurées avec la motion 19.4410 proposée a I'adoption par
le Conseil fédéral et votre commission et qui se montent a environ 13 millions de francs en 2030, pourraient
étre vingt fois plus élevées pour la motion 19.3373 que le Conseil fédéral propose de rejeter. Elles seraient
d'environ 260 millions de francs en 2030.

On doit se poser évidemment la question d'une extension aux nouvelles prestations introduites depuis le
dépbt des motions. Je pense notamment a I'allocation de paternité, a I'allocation de prise en charge et encore
a l'allocation d'adoption.

Ces réflexions, qui concernent des demandes qui sont différentes entre les deux motions et qui appellent
aussi des réponses différentes, ont conduit le Conseil fédéral a vous inviter a adopter une motion, vous avez
vu laquelle, et a rejeter I'autre. C'est ce que je vous invite a faire, au nom du Conseil fédéral.

19.3373

Abstimmung — Vote

(namentlich — nominatif; 19.3373/5142)
Far Annahme der Motion ... 19 Stimmen
Dagegen ... 19 Stimmen

(0 Enthaltungen)

Mit Stichentscheid des Prédsidenten

wird die Motion abgelehnt

Avec la voix prépondérante du président
la motion est rejetée

19.4110
Angenommen — Adopté

(% 05.08.2022 6/6


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57281
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_5142.pdf

	Ergänzung / Complément
	Häberli-Koller Brigitte
	Germann Hannes
	Kuprecht Alex
	Graf Maya
	Noser Ruedi
	Berset Alain
	Abstimmung / Vote
	Ergänzung / Complément

